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 Inhalt des Vortrages:Inhalt des Vortrages:

 ScheinselbstScheinselbstäändigkeit bei freier Mitarbeitndigkeit bei freier Mitarbeit
von niedergelassenenvon niedergelassenen ÄÄrzten im KH?rzten im KH?

 Sozialversicherungsrechtliche und arbeitsSozialversicherungsrechtliche und arbeits--
rechtliche Konsequenzen bei der Anstelrechtliche Konsequenzen bei der Anstel--
gung von niedergelassenengung von niedergelassenen ÄÄrzten im KHrzten im KH

 Liquidationsrecht fLiquidationsrecht füür niedergelassener niedergelassene
ÄÄrzte bei wahlrzte bei wahläärztlichen Leistungen?rztlichen Leistungen?
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 Berufsrecht/ Vorlagepflichten vonBerufsrecht/ Vorlagepflichten von
VertrVerträägen bei den Landesgen bei den Landesäärztekammernrztekammern

 Abrechnung von Regelleistungen, dieAbrechnung von Regelleistungen, die
niedergelasseneniedergelassene ÄÄrzte als freie Mitarbeiterrzte als freie Mitarbeiter
im KH erbracht haben?im KH erbracht haben?
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 das Problem der Scheinselbstdas Problem der Scheinselbstäändigkeit beindigkeit bei
KooperationsvertrKooperationsverträägen:gen:

-- Abgrenzung zwischen abhAbgrenzung zwischen abhäängiger Bengiger Be--

schschääftigung und freier Mitarbeit (ftigung und freier Mitarbeit (§§7 Abs.17 Abs.1

SGB IV)SGB IV)

-- Kriterien fKriterien füür abhr abhäängige Beschngige Beschääftigung:ftigung:

a. Eingliederung in den Betrieb des Arbeita. Eingliederung in den Betrieb des Arbeit--

gebersgebers
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b. Weisungsrecht des Arbeitgebers hinb. Weisungsrecht des Arbeitgebers hin--

sichtlich Zeit, Dauer, Ort und Art dersichtlich Zeit, Dauer, Ort und Art der

AusfAusfüührung der Thrung der Täätigkeittigkeit

-- Kriterien fKriterien füür selbstr selbstäändige Tndige Täätigkeit:tigkeit:

a. eigenes Unternehmerrisikoa. eigenes Unternehmerrisiko

b. eigene Betriebsstb. eigene Betriebsstäättette

c. eigene Arbeitskraft frei verfc. eigene Arbeitskraft frei verfüügbargbar

d. frei gestaltete Td. frei gestaltete Täätigkeittigkeit
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-- wer prwer prüüft die Scheinselbstft die Scheinselbstäändigkeit?ndigkeit?

zustzustäändig ist Deutsche Rentenversichendig ist Deutsche Rentenversiche--

rung Bundrung Bund

derzeit umfassende Prderzeit umfassende Prüüfungsverfahrenfungsverfahren

(lt. Arzt(lt. Arzt-- und Medizinrecht kompakt 3/11)und Medizinrecht kompakt 3/11)

-- PrPrüüfungskriterien:fungskriterien:

a. entscheidend ist, welche Merkmalea. entscheidend ist, welche Merkmale

üüberwiegenberwiegen
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b. in Fb. in Fäällen, in denen das Weisungsrechtllen, in denen das Weisungsrecht

zurzurüücktritt, kommt es auf die Einbincktritt, kommt es auf die Einbin--

dung in den Betriebsorganismus andung in den Betriebsorganismus an

c. abhc. abhäängige Beschngige Beschääftigung bei Zuweiftigung bei Zuwei--

sung von Patienten durch KH (SG Dortsung von Patienten durch KH (SG Dort--

mund,Urt. v. 12.01.06, S 10 RJ 307/03)mund,Urt. v. 12.01.06, S 10 RJ 307/03)

-- PrPrüüfverfahren:fverfahren:

a. Betriebspra. Betriebsprüüfung nachfung nach §§28 p SGB IV28 p SGB IV
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Rechtsmittel gegen Entscheidungen imRechtsmittel gegen Entscheidungen im

Verfahren nachVerfahren nach §§28 p SGB IV haben kei28 p SGB IV haben kei--

ne aufschiebende Wirkung (h.M., a.M.ne aufschiebende Wirkung (h.M., a.M.

SG Landshut, Beschluss v. 25.05.10, S 7SG Landshut, Beschluss v. 25.05.10, S 7

R 5024/10 ER, ASR 2010,124)R 5024/10 ER, ASR 2010,124)

Grundlage fGrundlage füür das Verfahren ist dasr das Verfahren ist das

Rundschreiben GKVRundschreiben GKV--Spitzenverband undSpitzenverband und

Deutsche Rentenversicherung,Berlin soDeutsche Rentenversicherung,Berlin so--



Kooperationsverträge VIII

wie Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg

zur Statusfeststellung von Erwerbstätigen

vom 13.04.2010 sowie der Kriterienkata-

log in Anlage 5 für bestimmte Berufs-

gruppen

b. Antragsverfahren nach §7a SGB IV

Rechtsmittel gegen Entscheidungen

haben aufschiebende Wirkung
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 Anstellung von niedergelassenenAnstellung von niedergelassenen ÄÄrztenrzten
im KH:im KH:

 SozialversicherungsrechtSozialversicherungsrecht

-- wer hauptberuflich selbstwer hauptberuflich selbstäändig erwerbsndig erwerbs--

ttäätig ist, ist als Angestellter nicht vertig ist, ist als Angestellter nicht ver--

sicherungspflichtig (sicherungspflichtig (§§5 Abs.5 SGB V)5 Abs.5 SGB V)

-- gleiches gilt fgleiches gilt füür die gesetzliche Pflegeverr die gesetzliche Pflegever--

sicherung (sicherung (§§1 Abs.2 SGB XI)1 Abs.2 SGB XI)
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-- Befreiung von der Versicherungspflicht inBefreiung von der Versicherungspflicht in

der gesetzlichen Rentenversicherungder gesetzlichen Rentenversicherung

mmööglich (glich (§§6 Abs.1Nr.1,Abs.2 SGB VI),6 Abs.1Nr.1,Abs.2 SGB VI),

bereits in der Vergangenheit erteilte Bebereits in der Vergangenheit erteilte Be--

freiungen wirken fortfreiungen wirken fort

-- Versicherungspflicht in der ArbeitslosenVersicherungspflicht in der Arbeitslosen--

versicherung (versicherung (§§25 Abs.1,S.1 SGB III)25 Abs.1,S.1 SGB III)
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 ArbeitsrechtArbeitsrecht

 VergVergüütungsmtungsmööglichkeiten:glichkeiten:

-- anteilige Grundverganteilige Grundvergüütung (orientiert antung (orientiert an

dem im KH gdem im KH güültigen TV)ltigen TV)

-- ZielvereinbarungZielvereinbarung

-- Beteiligung an StudienBeteiligung an Studien

-- Liquidationsrecht (Liquidationsrecht (§§17 KHEntgG)?17 KHEntgG)?
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 Befristung des AnstellungsverhBefristung des Anstellungsverhäältnisses?ltnisses?
Sinnvoll wegenSinnvoll wegen §§1 KSchG / eine Beendi1 KSchG / eine Beendi--
gung des Anstellungsvertrages durch orgung des Anstellungsvertrages durch or--
dentliche Kdentliche Küündigung dndigung düürfte regelmrfte regelmäßäßigig
nicht sozial gerechtfertigt sein / Befristungnicht sozial gerechtfertigt sein / Befristung
ohne Sachgrund bis zur Dauer von zweiohne Sachgrund bis zur Dauer von zwei
Jahren mJahren mööglich (glich (§§14 Abs.2,S.1 TzBfG)14 Abs.2,S.1 TzBfG)

 VerhVerhäältnis zu den Chefltnis zu den Chefäärzten des KH:rzten des KH:

-- Konkurrenz um die Privatpatienten /sinnKonkurrenz um die Privatpatienten /sinn--
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volle Ergvolle Ergäänzung des Leistungsspektrumsnzung des Leistungsspektrums

der Abteilungder Abteilung

-- kköönnen Chefnnen Chefäärzte die Trzte die Täätigkeit niedergetigkeit niederge--

lassenerlassener ÄÄrzte am KH verhindern?rzte am KH verhindern?

a. Entwicklungsklauseln in Chefarztvera. Entwicklungsklauseln in Chefarztver--

trträägen bis ca.2007 (BAG, NZA 2005,gen bis ca.2007 (BAG, NZA 2005,

465;2007,87)465;2007,87)

b. Entwicklungsklausel im aktuellen Verb. Entwicklungsklausel im aktuellen Ver--
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tragsmuster der DKG / Wirksamkeit imtragsmuster der DKG / Wirksamkeit im

Rahmen der AGBRahmen der AGB--Kontrolle, wenn ja, istKontrolle, wenn ja, ist

die spezifische Vertragsgestaltung imdie spezifische Vertragsgestaltung im

Einzelfall mEinzelfall mööglich?glich?

c.c. ÄÄnderungsknderungsküündigung des Chefarztverndigung des Chefarztver--

tragestrages

betriebsbedingt?betriebsbedingt?
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 Liquidationsrecht bei wahlLiquidationsrecht bei wahläärztlichen Leisrztlichen Leis--
tungen?tungen?

 Anstellung des niedergelassenen Arztes /Anstellung des niedergelassenen Arztes /
§§17 KHEntgG l17 KHEntgG läässt die Einrsst die Einrääumung desumung des
Liquidationsrechts zuLiquidationsrechts zu

 der niedergelassene Arzt als freier Mitarder niedergelassene Arzt als freier Mitar--
beiter (beiter (§§17 Abs.3,S.1 KHEntgG)?17 Abs.3,S.1 KHEntgG)?

-- WLV erstreckt sich auf alle an derWLV erstreckt sich auf alle an der
Behandlung des Patienten beteiligtenBehandlung des Patienten beteiligten
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angestellten und beamtetenangestellten und beamteten ÄÄrzte des KHrzte des KH

mit Liquidationsrechtmit Liquidationsrecht

-- die von diesen veranlassten Leistungendie von diesen veranlassten Leistungen

Dritter undDritter und äärztlich geleiteter Einrichtunrztlich geleiteter Einrichtun--

gen augen außßerhalb des KHerhalb des KH

-- der freie Mitarbeiter ist nicht angestellt,der freie Mitarbeiter ist nicht angestellt,

wird auf Veranlassung des KH innerhalbwird auf Veranlassung des KH innerhalb

des KH tdes KH täätigtig
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-- aber:aber:

der freie Mitarbeiter wird auf Anforderungder freie Mitarbeiter wird auf Anforderung

eines Chefarztes teines Chefarztes täätig! wirksam?tig! wirksam?

der freie Mitarbeiter erhder freie Mitarbeiter erhäält ein Minigehalt!lt ein Minigehalt!

nichtiges Umgehungsgeschnichtiges Umgehungsgeschääft?ft?

wohl ja, da der mit der Gestaltung gewohl ja, da der mit der Gestaltung ge--

wollte Erfolg durchwollte Erfolg durch §§17 KHEntgG verbo17 KHEntgG verbo--

ten istten ist
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 Berufsrecht:Berufsrecht:

 der Arzt hat alle Vertrder Arzt hat alle Verträägege üüber seineber seine äärztrzt--
liche Tliche Täätigkeit vor ihrem Abschluss dertigkeit vor ihrem Abschluss der
ÄÄrztekammer vorzulegen, damit geprrztekammer vorzulegen, damit geprüüftft
werden kann, ob die beruflichen Belangewerden kann, ob die beruflichen Belange
gewahrt sind (gewahrt sind (§§24 BO24 BO ÄÄrzte Nds.)rzte Nds.)

 Vorlagepflicht auf Verlangen auch in allenVorlagepflicht auf Verlangen auch in allen
anderen Kammerbezirken, weil dieanderen Kammerbezirken, weil die
Kammern im Rahmen der BerufsaufsichtKammern im Rahmen der Berufsaufsicht
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AuskAusküünfte und Nachweise von den Kamnfte und Nachweise von den Kam--

mermitgliedern verlangen kmermitgliedern verlangen köönnen (nnen (§§22

Abs.6 MBO)Abs.6 MBO)

SanktionsmSanktionsmööglichkeiten bei Verletzungglichkeiten bei Verletzung
der Vorlagepflicht?der Vorlagepflicht?
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 Kann der KrankenhaustrKann der Krankenhausträäger Hauptbeger Hauptbe--
handlungsleistungen als Regelleistungenhandlungsleistungen als Regelleistungen
üüberber §§2 Abs.2 S.2 Nr.2 KHEntgG2 Abs.2 S.2 Nr.2 KHEntgG
abrechnen, die niedergelasseneabrechnen, die niedergelassene ÄÄrzte alsrzte als
freie Mitarbeiter erbracht haben?freie Mitarbeiter erbracht haben?

 BSG, Urt. v. 28.02.07, B 3 KR 17/06 R (inBSG, Urt. v. 28.02.07, B 3 KR 17/06 R (in
anderem Zusammenhang):anderem Zusammenhang):

 Dritte i.S.v.Dritte i.S.v. §§2 Abs.2 S.2 Nr.2 KHEntgG2 Abs.2 S.2 Nr.2 KHEntgG
erbringen ihre Leistungen gegenerbringen ihre Leistungen gegenüüber dember dem



KooperationsvertrKooperationsverträäge XXIge XXI

KH. Dies gilt jedoch nur fKH. Dies gilt jedoch nur füür Leistungen,r Leistungen,
die gegendie gegenüüber der Hauptbehandlungsleisber der Hauptbehandlungsleis--
tung des KH lediglich untersttung des KH lediglich unterstüützendetzende
Funktion haben (Rdn.22, zitiert nachFunktion haben (Rdn.22, zitiert nach
juris); Rdn.22 verweist aufjuris); Rdn.22 verweist auf
Schulz/Mertens, MedR.2006,191; dieserSchulz/Mertens, MedR.2006,191; dieser
Aufsatz wiederum auf KooperationsverAufsatz wiederum auf Kooperationsver--
trträägege
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 §§2 Abs.2 S.2 Nr.2 KHEntgG inhaltsgleich2 Abs.2 S.2 Nr.2 KHEntgG inhaltsgleich
mit der Vorlmit der Vorlääuferregelung in der BPflV ausuferregelung in der BPflV aus
der Zeit vor dem Vertragsarztrechtsder Zeit vor dem Vertragsarztrechtsäändende--
rungsgesetz,rungsgesetz,

 beide Regelungen unterscheiden angebeide Regelungen unterscheiden ange--
stellte und beamtete KHstellte und beamtete KH--äärzte, Belegrzte, Belegäärzterzte
und Konsilarund Konsilaräärzte mit lediglich unterstrzte mit lediglich unterstüütt--
zender Funktionzender Funktion

 wenn der Gesetzgeber mit dem Vertragswenn der Gesetzgeber mit dem Vertrags--
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arztrechtsarztrechtsäänderungsgesetz als weiterenderungsgesetz als weitere
Arztgruppe den freischaffenden HonorarArztgruppe den freischaffenden Honorar--
arzt harzt häätte schaffen wollen, wtte schaffen wollen, wääre es nahere es nahe--
liegend gewesen, diesen im KHEntgG zuliegend gewesen, diesen im KHEntgG zu
regeln und vom Konsiliararzt im altenregeln und vom Konsiliararzt im alten
Sinne sowie vom Belegarzt im alten SinneSinne sowie vom Belegarzt im alten Sinne
abzugrenzen, die ansonsten ihre Funktionabzugrenzen, die ansonsten ihre Funktion
weitgehend verlierenweitgehend verlieren



KooperationsvertrKooperationsverträäge XXIVge XXIV

 pro Abrechnung: SG Fulda, Urt. v. 19.01.10, S 4pro Abrechnung: SG Fulda, Urt. v. 19.01.10, S 4
KR 495/06 (Berufung eingeKR 495/06 (Berufung einge-- legt); VG Hannover,legt); VG Hannover,
Urt. v. 22.07.10, 7 A 3146/08; VG Frankfurt, Urt.Urt. v. 22.07.10, 7 A 3146/08; VG Frankfurt, Urt.
v. 09.02.10, 5 K 1985/08.S (juris)v. 09.02.10, 5 K 1985/08.S (juris)

 gegen Abrechnung: SG Dgegen Abrechnung: SG Düüsseldorf, Urt. v.sseldorf, Urt. v.
02.09.10, S 8 KR 278/09 (n.v.); SG Kassel, Urt.02.09.10, S 8 KR 278/09 (n.v.); SG Kassel, Urt.
v. 24.11.10, S 12 KR 166/10, 167/10, 168/10 u.v. 24.11.10, S 12 KR 166/10, 167/10, 168/10 u.
S 12 KR 103/10; SG Hannover, Urt. v. 20.05.10,S 12 KR 103/10; SG Hannover, Urt. v. 20.05.10,
S 10 KR 175/09 (juris)S 10 KR 175/09 (juris)
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 BSG, Urt. v. 23.03.2011:

- § 115b SGB V und der AOP-Vertrag (in
der Fassung 2005/06) enthalten keine
Rechtsgrundlage für die Durchführung
ambulanter OP im KH durch Vertragsärzte

- operieren dürfen nur Ärzte des KH oder
Belegärzte jeweils i.V.m. Anästhesisten
des KH



Kooperationsverträge XVI

- §115b SGB V und der AOP-Vertag haben
die darin beschriebenen Möglichkeiten am-
bulanter Tätigkeit allein für die KH und
nicht für Vetragsärzte eröffnet

- für den AOP-Vertrag in der aktuellen Fas-
sung dürfte nichts anderes gelten.
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Vielen Dank

für

ihre Aufmerksamkeit!


